
 

Stadt Flensburg         
Der Oberbürgermeister 
Fachbereich Entwicklung und Innovation 
 
 
 
 

Satzung der Stadt Flensburg über die Aufhebung der Sanierungssatzung 
„Flensburger Altstadt“ für den Teilbereich Oluf-Samson-Gang  

 
 
Aufgrund der §§ 162 des Baugesetzbuches (BauGB) in der Fassung der Bekanntmachung vom 
23. September 2004 (BGBl. I, S. 2414), das zuletzt durch Artikel 6 des Gesetzes vom 20. Oktober 
2015 (BGBl. I S. 1722) geändert worden ist, in Verbindung mit § 4 der Gemeindeordnung in der 
Fassung der Bekanntmachung vom 28. Februar 2003 (GVOBl. Schleswig-Holstein, S. 57), zuletzt 
geändert durch Art. 2 Ges. v. 06.07.2016, GVOBl. S. 552 wird nach Beschlussfassung durch die 
Ratsversammlung am  13.10.2016 die folgende Satzung erlassen: 

 
 

§ 1 
 

(1) Die Satzung über die förmliche Festlegung des Sanierungsgebietes „Flensburger Altstadt“ 
wird für den noch verbliebenen Teilbereich Oluf-Samson-Gang:  

 
 Oluf-Samson-Gang 3 - 30 
 Schiffbrücke 28,29,30 
 
aufgehoben. 

 
(2) Die Abgrenzung des aufgehobenen Teilbereiches ergibt sich aus dem in der Anlage 

beigefügten Lageplan, der Bestandteil dieser Satzung ist. 
 

§ 2 
 

Diese Satzung tritt mit der öffentlichen Bekanntmachung in Kraft. 
 
 
 
 
Stadt Flensburg – Der Oberbürgermeister 
 
Ausgefertigt: 
Flensburg, den 19.10.2016 
 
 
gez.         (Siegel) 
 
 
Simon Faber 
Oberbürgermeister  



NÖRDLICHE ALTSTADT
Entlassung aus der Sanierung�

Oluf-Samson-Gang 3 - 30
Schiffbrücke 28, 29, 30
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Entlassung aus der Sanierung

NÖRDLICHE ALTSTADT
Entlassung aus der Sanierung�

Flensburg, im Juli 2016

� Ratsversammlung vom 13.10.2016

Umgrenzungslinie des

“förmlich festgelegten Sanierungsgebiets

- Östliche Altstadt -”
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